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A. Prüfungsauftrag 

 
Die Gesellschafterversammlung der 

 

Tradias Issuance GmbH 
Frankfurt am Main 

 
(im Folgenden auch ´Gesellschaft´ genannt) 

 

hat uns zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025 gewählt. In Ausführung des von der 

Geschäftsführung am 17.  Dezember 2025 erteilten Auftrags haben wir 

 

- den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2025 (Anlagen I, II und III) und 

- die Buchführung  

 

entsprechend §§ 316 ff. HGB und den Grundsätzen ordnungsgemäßer Durchführung von 

Abschlussprüfungen geprüft. 

 

Wir bestätigen gem. § 321 HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur 

Unabhängigkeit beachtet haben. 

 

Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir den nachfolgenden Bericht, der 

in Übereinstimmung mit dem vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten Grundsätzen 

ordnungsgemäßer Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450 n. F.) erstellt wurde. 

 

Für die Durchführung unseres Auftrages und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, 

die diesem Bericht als Anlage VIII beigefügten „Allgemeinen Auftragsbedingungen für 

Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften“ in der Fassung vom 

1. Januar 2024 maßgebend. 

 

Im Rahmen des bestehenden Auftragsverhältnisses übernehmen wir die Haftung für unsere Tätigkeit 

gegenüber unserem Auftraggeber, jedoch unter Ausschluss der Haftung gegenüber Dritten.  
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B. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 
 

Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung der Tradias Issuance GmbH für das 

zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung des 

Jahresabschlusses liegen in der Verantwortung der Geschäftsführung der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist 

es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung ein Urteil über den Jahresabschluss abzugeben. 

 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach §§ 316 ff. HGB unter Beachtung der vom Institut der 

Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Durchführung von 

Abschlussprüfungen vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit 

hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Buchführung, der Jahresabschluss und der 

Lagebericht frei von wesentlichen Mängeln sind. Im Rahmen der Prüfung werden Nachweise für die 

Angaben in Buchführung und Jahresabschluss auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst 

die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrundsätze und der 

wesentlichen Einschätzungen der Geschäftsführung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des 

Jahresabschlusses. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für 

unser Prüfungsurteil bildet. 

 

Aufgrund der geringen Größe der Gesellschaft und Maßgabe nach einer größtmöglichen Prüfungssicherheit 

haben wir die Prüfung anhand von Einzelfallprüfungen vorgenommen. Diese erfolgten hinsichtlich der 

Bestandsnachweise, des Ausweises und der Bewertung im Jahresabschluss. Im Rahmen dieser 

Einzelfallprüfungen haben wir prüffeldbezogen auch das System der internen Kontrolle geprüft und beurteilt, 

insbesondere, soweit es der Sicherung einer ordnungsgemäßen Rechnungslegung dient, ohne allerdings 

detaillierte Systemanalysen vorzunehmen. 

 

Unsere Prüfungshandlungen erfolgten auf der Basis von bewussten Stichproben. Dabei wurden folgende 

Schwerpunkte gesetzt: 

  

• Prüfung des Wertpapierbestandes 

• Prüfung des Bestandes an sonstigen Verbindlichkeiten  

• Prüfung der Rückstellungen 

 

Weiterhin haben wir u. a. folgende Standardprüfungshandlungen vorgenommen: 

 

• Einholung von Saldenbestätigungen der Kreditinstitute 

• Einholung von Saldenbestätigungen bei ausgewählten Kreditoren 
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Unsere Prüfung erstreckte sich auf den Zeitraum 1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025. 

 

Wir haben unsere Prüfungsarbeiten am 12. Februar 2026 abgeschlossen. 

 

Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise sind uns bereitwillig erteilt worden. Die 

Geschäftsführung hat uns die Vollständigkeit der Buchführung, des Jahresabschlusses und des 

Lageberichtes schriftlich bestätigt. 
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C.  Zusammenfassung der Prüfungsergebnisse 
 

Die Bilanz zum 31. Dezember 2025 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2025 sind 

nach den vorgeschriebenen Formblättern und unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften sowie der 

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufgestellt worden. Der Jahresabschluss enthält alle 

bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Wagnisse.  

 

Die Vermögenslage ist geordnet. Die Vermögens- und Schuldposten sind ordnungsgemäß nachgewiesen 

und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften bewertet. Die gebildeten Rückstellungen und 

Rechnungsabgrenzungsposten sind angemessen.  

 

Zum Stichtag bestanden keine bilanzunwirksamen Geschäfte. Stille Reserven oder stille Lasten sind 

auskunftsgemäß nicht gegeben.  

 

Nach unseren Prüfungsfeststellungen ist für den Zeitraum nach dem Bilanzstichtag kein neuer 

Risikovorsorge- bzw. Wertberichtigungsbedarf gegeben.  

 

Die Buchführung ist ordnungsgemäß und beweiskräftig. Die Belege werden ordnungsgemäß aufbewahrt.  

 

Bei der Durchführung der Abschlussprüfung haben wir keine Unrichtigkeiten oder Verstöße gegen 

gesetzliche Vorschriften zur Rechnungslegung oder Tatsachen festgestellt, die Verstöße gegen gesetzliche 

Vorschriften darstellen oder erkennen lassen. 

 

Die Vermögenslage ist durch Liquide Mittel von TEUR 14 (Vj. TEUR 58), einen Wertpapierbestand von 

TEUR 0 (Vj. TEUR 1.616) sowie kurzfristiges Fremdkapital von TEUR 30 (Vj. TEUR 1.629) bei einem 

Eigenkapital von TEUR - 14 (Vj. TEUR 45) gekennzeichnet. Die Ertragslage ist gekennzeichnet durch einen 

Betriebsaufwand von TEUR 60 (Vj. TEUR 34). Die Gesellschaft schloss das Geschäftsjahr 2025 mit einem 

Jahresfehlbetrag von TEUR 59 (Vj. TEUR 33) ab.  

 

Die Liquiditätsreserve (Bankguthaben) beträgt TEUR 14 (Vj. TEUR 58).  

 



 

- 8 - 

 

 

 

D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung 

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 

 

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 
 

Die Bücher der Gesellschaft sind ordnungsgemäß geführt. Die Belegfunktion ist erfüllt. Die Buchführung und 

die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften. 

 

2. Jahresabschluss 
 

Der uns zur Prüfung vorgelegte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2025 ist ordnungsmäßig aus den 

Büchern und den sonst erforderlichen Aufzeichnungen der Gesellschaft entwickelt worden. 

 

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind nach den handelsrechtlichen Vorschriften über die 

Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes 

aufgestellt worden.  

 

Die Angaben im Anhang der Tradias Issuance GmbH sind vollständig und zutreffend.  
 

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter der Beachtung der Grundsätze 

ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 

Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. 
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II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses 
 

1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

 

Unsere Prüfung hat ergeben, dass der Jahresabschluss insgesamt, d.h. als Gesamtaussage des 

Jahresabschlusses – wie sie sich aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und 

Anhang ergibt – unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt  

(§ 264 Abs. 2 HGB). Im Übrigen verweisen wir hierzu auch auf die analysierende Darstellung der 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage in Abschnitt D. III.  

 

2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen 

 

Die von der Gesellschaft angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den 

Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 238 bis 263 HGB), den Bestimmungen des 

Gesellschaftsvertrages und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung. Darüber hinaus hat die 

Gesellschaft die ergänzenden Vorschriften zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden für 

Kapitalgesellschaften in analoger Weise beachtet. 

 

Die sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger 

kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um alle zum Bilanzstichtag ungewissen Verbindlichkeiten 

abzudecken. 

 

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. 
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E. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Unterzeichnung des Prüfungsberichts 
 

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 

31. Dezember 2025 der Tradias Issuance GmbH, Frankfurt am Main, unter dem Datum vom 

12. Februar 2026 den nachfolgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 

 

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 
 

An die Tradias Issuance GmbH, Frankfurt am Main 

 

Prüfungsurteile 

 

Wir haben den Jahresabschluss der Tradias Issuance GmbH, Frankfurt am Main. – bestehend aus der 

Bilanz zum 31. Dezember 2025 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 

1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der 

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und die Kapitalflussrechnung – geprüft.  

 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte 

Jahresabschluss und die Kapitalflussrechnung in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für 

Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 

deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 

Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2025 sowie ihrer Ertragslage für 

das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025 und  

 

Gemäß § 322 III 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 

Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.  

 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der 

vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im 

Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres 

Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in 

Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben 

unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind 

der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als 

Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss zu dienen.  
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss  

 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, 

für Kapitalgesellschaft geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, 

und dafür, dass der Jahresabschluss und die Kapitalflussrechnung unter Beachtung der deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens-, Finanz und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 

verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen 

ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses 

zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellung ist.  

 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit 

der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die 

Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern 

einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des 

Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht 

tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.  

 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses  

 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes 

frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und in allen 

wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen 

in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht sowie einen Bestätigungsvermerk zu 

erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss beinhaltet. 

 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 

Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche 

Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren 

und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln 

oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen 

Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.  

 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.  
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Darüber hinaus 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter –

falscher Darstellung im Jahresabschluss, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf

diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als

Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen

nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeit, da Verstöße betrügerisches

Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw.

das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten könnte.

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen

Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen

angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der

Gesellschaften anzugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten

Rechnungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten

geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern

angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmertätigkeit sowie, auf

der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im

Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der

Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu

dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im

Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen

oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir

ziehen unsre Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres

Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten

können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmertätigkeit nicht mehr fortführen

können.

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses und der

Kapitalflussrechnung einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die

zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter

Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz und Ertragslage der Gesellschaft

vermittelt.
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Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die 

Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im 

internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung festgestellt haben.“ 

Der Prüfungsbericht wird gem. § 321 Abs. 5 HGB, § 32 WPO wie folgt unterzeichnet: 

Frankfurt am Main, den 12. Februar 2026 

D & P WIRTSCHAFTSPRÜFUNG GMBH 
 WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT 

     DORSHEIMER 
     Wirtschaftsprüfer 



A N L A G E N 



Anlage I 
- 1 -

Jahresbilanz zum 31. Dezember 2025 
der 

 Tradias Issuance GmbH 
Frankfurt am Main 

A K T I V A 

31.12.2025 
EUR 

31.12.2024 
EUR 

A. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Sonstige Vermögensgegenstände 2.269,59 95,61 

II. Wertpapiere
Sonstige Wertpapiere 0,00 1.616.208,43 

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben,
Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 14.100,21 58.262,85 

16.369,80 1.674.566,89 

B. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 13.866,80 0,00 

30.236,60 1.674.566,89 
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Jahresbilanz zum 31. Dezember 2025 
der 

 Tradias Issuance GmbH 
Frankfurt am Main 

P A S S I V A 

31.12.2025 
EUR 

31.12.2024 
EUR 

A. Eigenkapital

I. gezeichnetes Kapital 125.000,00 125.000,00 
II. Verlustvortrag 79.652,85 46.318,10 
III. Jahresfehlbetrag 59.213,95 33.334,75 
IV. Nicht gedeckter Fehlbetrag 13.866,80 0,00 0,00 45.347,15 

B. Rückstellungen

Andere Rückstellungen 14.000,00 14.000,00 10.000,00 10.000,00 

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen 1.785,00 0,00 
- davon mit einer Restlaufzeit von

bis zu einem Jahr EUR 1.785,00
(Vj. EUR 0,00)

2. Sonstige Verbindlichkeiten 14.451,60 16.236,60 1.619.219,74  1.619.219,74 
- davon gegenüber Gesellschaftern

EUR 14.451,60 (Vj. EUR 1.130,50)
- davon mit einer Restlaufzeit bis
zu einem Jahr EUR 14.451,60
(Vj. EUR 1.619.219,74)

30.236,60  1.674.566,89 

Es bestehen weder Haftungsverhältnisse nach §§ 251, 268 Abs. 7 HGB noch Vorschüsse und Kredite 
an Mitglieder der Verwaltungs-, Geschäftsführungs- oder Aufsichtsorgane nach § 285 Nr. 9c HGB. 



Anlage II 

Gewinn- und Verlustrechnung 
für das Kalenderjahr 2025 

der 
Tradias Issuance GmbH 

Frankfurt am Main 

31.12.2025 
EUR 

31.12.2024 
EUR 

1. Sonstige betriebliche Aufwendungen 59.703,97 33.697,26 

2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 492,13 362,51 

3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2,11 0,00 

4. Ergebnis nach Steuern - 59.213,95 - 33.334,75

5. Jahresfehlbetrag 59.213,95 33.334,75 



Anlage III 

Kapitalflussrechnung zum 31. Dezember 2025 
der 

Tradias Issuance GmbH 
Frankfurt am Main 

Die Veränderung des Finanzmittelfonds sowie die dafür ursächlichen Mittelbewegungen werden anhand 

der nachfolgenden Kapitalflussrechnung aufgezeigt.  

2025 2024 
EUR EUR EUR EUR 

     Periodenergebnis - 59.213,95 - 33.334,75
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen 4.000,00 - 4.000,00
+/-Abnahme/Zunahme des Handels-

bestandes und der Forderungen an 
Kunden sowie andere Aktiva, die nicht 
der Investitions- oder Finanzierungs-
tätigkeit zuzuordnen sind 1.614.034,45 - 1.616.304,04

+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlich-
keiten aus Handelsbestand sowie 
andere Passiva, die nicht der 
Investitions- oder Finanzierungstätigkeit 
zuzuordnen sind - 1.602.983,14 1.604.973,40 

=   Cash Flow aus der laufenden 
     Geschäftstätigkeit - 44.162,64 - 48.665,39

+/-Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführung 
oder Auszahlung an nternehmenseigner 0,00 100.000,00 

+/-Einzahlungen/Auszahlungen aus der 
Aufnahme/Tilgung von Krediten 0,00 0,00 

=   Cash Flow der Investitionstätigkeit 0,00 100.000,00 

Zahlungswirksame Veränderungen des 
Finanzmittelbestands - 44.162,64 51.334,61 
Finanzmittelfonds am Anfang des 
Geschäftsjahres 58.262,85 6.928,24 

=   Finanzmittelfonds am Ende des 
     Geschäftsjahres 14.100,21 58.262,85 

Zusammensetzung des Finanzmittel-
bestands am Ende des Geschäftsjahres 

   Zahlungsmittel 14.100,21 58.262,85 
   Jederzeit fällige Bankverbindlichkeiten 0,00 0,00 

14.100,21 58.262,85 
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I. Allgemeine Grundlagen

Die Tradias Issuance GmbH hat ihren Sitz in Frankfurt am Main und ist eingetragen in das 

Handelsregister beim Amtsgericht Frankfurt am Main unter HRB 125428. 

Der Abschluss der Tradias Issuance GmbH für das Geschäftsjahr 2025 wurde nach den 

Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz 

(BIRUG) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regulierungen des GmbH-

Gesetztes zu beachten. 

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) und den Anhang. Die 

Gliederung der Bilanz entspricht den Vorschriften des § 266 Abs. 2 und 3 HGB. Die Gewinn- und 

Verlustrechnung ist in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren entsprechend § 275 Abs. 2 

HGB aufgestellt. 

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden / Erläuterungen zur Bilanz und GuV

Die Gesellschaft ist zum Bilanzstichtag eine Kleinstkapitalgesellschaft nach § 267a HGB. Bei der 

Bewertung wurden die Vorschriften der §§ 252 ff. HGB zugrunde gelegt. Danach wurden 

Wertansätze zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vorgenommen, soweit nicht ein niedrigerer 

Wertansatz nach Handels- oder Steuerrecht geboten war. 

Bilanz 

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nominalwert bzw. zum 

niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Wertberichtigungen wurden nicht vorgenommen. 

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände betreffen Steuern. 

2. Wertpapiere

Die Wertpapiere wurden zu Anschaffungskosten bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert 

angesetzt. Abschreibungen wurden nicht vorgenommen. 

Die Wertpapiere betrafen Investmentfonds, welche im laufenden Geschäftsjahr wieder veräußert 

wurden. 
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3. Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital beträgt EUR 125.000,00 und ist voll eingezahlt 

4. Rückstellungen

Bei den Rückstellungen wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Der Ansatz erfolgt in 

Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags. Alle 

Rückstellungen haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit 

über einem Jahr bestehen nicht. 

Die Rückstellungen betreffen Kosten für Jahresabschlussprüfung sowie Jahresabschluss und 

Steuererklärungen. 

5. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Alle Verbindlichkeiten haben eine 

Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit über einem Jahr bestehen 

nicht. 

Die Verbindlichkeiten betreffen im Wesentlichen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern. 

Gewinn- und Verlustrechnung 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen im Wesentlichen Gebühren sowie Abschluss- 

und Prüfungskosten. 

III. Sonstige Angaben

1. Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB in Verbindung mit § 

268 Abs. 7 HGB. 

2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen nach § 285 Nr. 3a HGB bestanden am Bilanzstichtag nicht. 
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3. Anzahl der Arbeitnehmer gemäß § 285 Nr. 7 HGB

Arbeitnehmer wurden nicht beschäftigt. 

4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Die Bilanz der Gesellschaft weist zum 31. Dezember 2025 einen nicht durch Eigenkapital 

gedeckten Fehlbetrag von 13.866,80 EUR aus. 

Die Gesellschaft beabsichtigt im neuen Wirtschaftsjahr entsprechende Kapitalmaßnahmen um den 

Fehlbetrag auszugleichen. 

5. Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft ist: 

Christopher Beck 
Börsenmakler Frankfurt am Main 

Der Geschäftsführer ist einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des§ 181 BGB 

befreit. Bezüge hat der Geschäftsführer nicht erhalten. 

Unterschrift der Geschäftsführung 

Frankfurt, 06.02.2026 Christopher Beck 
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Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

An die Tradias Issuance GmbH, Frankfurt am Main 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der Tradias Issuance GmbH, Frankfurt am Main. – bestehend aus der 

Bilanz zum 31. Dezember 2025 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 

1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und die Kapitalflussrechnung – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 

beigefügte Jahresabschluss und die Kapitalflussrechnung in allen wesentlichen Belangen den deutschen, 

für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 

deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2025 sowie 

ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025 und  

Gemäß § 322 III 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 

Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.  

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung 

der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im 

Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres 

Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in 

Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben 

unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir 

sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um 

als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss zu dienen.  



Anlage V 
- 2 -

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 

deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen 

Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss und die Kapitalflussrechnung unter Beachtung 

der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die 

gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den 

deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die 

Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder 

unbeabsichtigten – falschen Darstellung ist.  

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die 

Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben 

sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, 

sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des 

Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem 

nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.  

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes 

frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und in allen 

wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen 

Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht sowie einen 

Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 

Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 

festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine 

wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder 

Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet 

werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses 

getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.  

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. 
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Darüber hinaus 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter –

falscher Darstellung im Jahresabschluss, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion

auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind,

um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche

Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeit, da Verstöße

betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende

Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten könnte.

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten

internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen

Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit

dieser Systeme der Gesellschaften anzugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten

Rechnungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten

geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern

angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmertätigkeit sowie,

auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im

Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der

Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir

zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im

Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu

machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu

modifizieren. Wir ziehen unsre Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum

unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder

Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmertätigkeit nicht

mehr fortführen können.

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses und der

Kapitalflussrechnung einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die

zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter

Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz und Ertragslage der Gesellschaft

vermittelt.
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Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und 

die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel 

im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung festgestellt haben. 

Frankfurt am Main, den 12. Februar 2026 

D & P WIRTSCHAFTSPRÜFUNG GMBH 
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT 

DORSHEIMER 
Wirtschaftsprüfer 

*  * *
Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form 
(einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser 
Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; wir weisen insbesondere auf § 328 HGB hin. 
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Tradias Issuance GmbH 
Rechtliche, steuerliche und wirtschaftliche Verhältnisse 

Gründung: 13. Oktober 2021

Firma / Rechtsform: Tradias Issuance GmbH 

Sitz: Frankfurt am Main 

Handelsregister: Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 125428, eingetragen seit 

13. Oktober 2021, mit letzter Änderung vom 21. Mai 2024

Gegenstand des Unternehmens: Die Verwaltung eigenen Vermögens. Die Gesellschaft hält Ver-

mögensgegenstände für eigene Zwecke, bewertet diese und 

verwaltet diese. Gegenstand des Unternehmens sind auch EDV-

Dienstleistungen sowie sonstige Dienstleistungen im Hinblick auf 

Krypto-Assets (virtuelle Währungen und Security-Token) sowie 

Finanzinstrumente unter Einschluss der Ausgabe von tokenisier-

ten Schuldverschreibungen und sonstigen Securitiy-Debt-Token. 

Geschäftsjahr: ist das Kalenderjahr 

Stammkapital: EUR 125.000,00 

Gesellschafter: Tradias GmbH, Frankfurt am Main 

Organe: Geschäftsführung 

Gesellschafterversammlung 

Geschäftsführer: Christopher Ferdinand Beck, Frankfurt am Main 

Der Geschäftsführer ist einzelvertretungsberechtigt mit der Be-

fugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen 

oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen 
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Feststellung und Offenlegung 

des Jahresabschlusses: 

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 wurde am 

1. September 2025 von der Gesellschafterversammlung festge-

stellt und am 19. September 2025 im Unternehmensregister of-

fengelegt.

Gesellschaftsvertrag: Gesellschaftsvertrag vom 13. Oktober 2021, mit Änderungen 

vom 21. Mai 2024 

Gesellschafterbeschlüsse: • Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2024

• Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2024

• Vortrag des Jahresfehlbetrages auf neue Rechnung

• Neufassung des Gesellschaftsvertrages

Sonstige Haftungsverhältnisse: Aus der Bilanz nicht ersichtliche Haftungsverhältnisse bestanden 

zum Bilanzstichtag nicht.  

Sonstige finanzielle Verpflichtungen: Sonstige finanzielle Verpflichtungen mit Bedeutung für die Beur-

teilung der Finanzlage bestanden nicht. 

Steuerliche Verhältnisse: Die Gesellschaft wird beim Finanzamt Frankfurt am Main unter 

der Steuernummer 047 246 65538 geführt. 
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